
Ebenſowenig können ir den Grund C8 Deimd Publiehin gelten
laſſen Denn abgeſehen davon, daß dies für gewöhnlich die Bination
erlau und nicht die Obligatio ejunii aufhebt, ſchein uns gar keine

Notwendigkeit vorzuliegen. Denn erſtens handelt C ſich keine
Pfarrkirche, zweiten Iomm die Kapelle ihrer Lage nach für CUte von
außen kaum mn Betracht, und rttten dürften die meiſten Hausbewohner
ſchon durch nhörung der Mitternachtsmeſſe ihrer Chriſtenpfli genügt
aben War das nicht geſchehen, ſo an ihnen die Pfarrkirche zur Ver
fügung, un ihre Krankheit nicht erlaubte auszugehen, ſie

IPS0 vom Anhören der Meſſe dispenſiert.
Paulo (Braſilien). Gabriel Weigert

MI. (Die Interpellationen bei Anwendung des Pauliniſchen
Privilegs.) Wu⸗Fung, en heidni  eu Chineſe, verkauft ſeine Frau und
au ſich eine Später will ELr mit dieſer ſeiner zweiten Frau katho
liſch werden. Seine zweite Frau Du auch nach ſeiner Bekehrung be
halten. Der Ausführung dieſes Vorhabens aber ſtellt ſich die frühere
Ehe E Nun waäre allerdings mit dem Pauliniſchen rivileg
ſcheinbar El 3u helfen Aber die Sache hat in der Praxis ihre wierig⸗
eiten Bevor nämlich das genannte Privileg angewandt wird, muß
die erſte Frau interpelliert werden. Dies ſcheint aber bei den chineſiſchen
Verhältniſſen unmögli 3u ſein. Bei der Interpellation muß nämlich
die Frau gefragt werden, ob ſie mit ihrem früheren Manne Sine (Ontume
1⁴ Creatoris zuſammenleben Eine ſolche rage aber gilt nach
chineſiſcher Anſchauung als unanſtändig. Kein ineſe wird ich
azu ergeben, leſe rage die Frau 3u richten Selbſt enn
68 aber auch durch irgend 2 Kunſtgriffe erreichen önnte, der Frau
dieſe rage 3u übermitteln, eine Antwort wird man nicht erhalten, da
die Frau 68 niemals wird, auf eine ſolch „unanſtändige“ Frage
eine ntwor geben Es 0 für ſie auch gar keinen Zweck, denn wenn
ſie auch wollte, ſo könnte ſie doch nicht mehr ihrem früheren Manne
zurück, da ſie nach chineſiſchem Recht ohne Gnaden ihrem etzigen
Mann erkau iſt und erkau bleibt Da nun aber der Miſſionär auf
ſeinem einſamen Poſten nicht genug Literatur ur Verfügung hat, ſucht
CEL bei der Linzer Quartalſchrift, die ihm ſchon öfters mn ſeiner Abge
ſchloſſenheit von der europäiſchen Kulturwelt eine liebevolle Beraterin
In theologiſchen Fragen war, Aufſchluß Ind rãg 0 bb und wann
die Interpellationen bei nwendung des Paulini  en Pri
vilegs Uunterhleiben können.

Die Antwort auf teſe Anfrage gibt 6.  — 1121, 2, der ſagt: „Dieſe
Interpellationen müſſen immer geſchehen mit Ausnahme der Fälle,
In denen der oſtoliſche ES anders eſtimm 0 Die ꝗ

Q

nter
pellationen dürfen alſo nur unterbleibe mit Erlaubnis der ur
eſe Erlaubnis wird manchmal einzelnen Perſonen gegeben; außerdem
finden ſich aber auch Im odex noch allgemeine Fakultäten

An dieſer Stelle aber intereſſieren uns nur die allgemeinen
Fakultäten, welche 0o  — Kodex ſelbſt v 3——.— werden. Sie ind in
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6211 11²⁵ nthalten, der ſagt, daß alles, was In den Honſtitntionen
Pauls III., u und Gregors III für einzelne Gegenden beſtimmt
wurde, jetzt auf alle Gegenden Unter denſelben Verhältniſſen ausgedehnt
werde Dieſe Konſtitutionen ſind Unter den okumenten Im Anhang
3zUum odex für jedermann 2— zugänglich.

Paul III erlaubte den bekehrten Männern, der Taufe jene
von ihren Frauen 3u behalten, L ſie wollten, orausgeſetzt, daß
ſie ſich nicht mehr erinnerten, E  6 von dieſen Frauen
ſie zuerſt geheiratet hätten.

me —, nd EL 18 ns den Interpellationen iſt alſd hier
nicht nötig, die Dispens iſt 1P80 iure gegeben.“ Leitner erlangt,
daß die betreffende Frau ſich zuerſt taufen laſſen müſſe.2 Nach Noldin
iſt dies aber nicht nötig Es genüge, wenn die Frau Sine COnt U-
melia Creatoris mit dem Manne zuſammenleben wolle.s) Man
kann Noldin zugeben, daß in der Konſtitution au IIIL nirgends dav0
die Rede iſt, daß ſich ieſe Frau ekehren Wenn man aber be
denkt, welch ſtrenge Praxis der oſtoliſche inhält n ezug auf
die Gewährung einer Dispens vom Hindernis der Religionsverſchieden⸗
heit In Verbindung mit der Anwendung des Pauliniſchen Privilegs,“)
dann mo man doch Leitner rech geben Hierin ird man noch be
ſtärkt, wenn man ſieht, wie CG.  — 1123 auch In dem Fall, In welchem
die Interpellationen kraft einer Erklärung des Apoſtoliſchen Stuhles
unterlaſſen wurden, dem getauften Teil nNur das Recht zuſpricht, mit
einer kat

oliſe

en Perſ die Ehe zu ſ
Call 1124 Qu

chließen Aehnlich ru ſich auch
Nach der genannten Konſtitution ſteh auch der Eingehung einer

ſolchen Ehe nicht der Umſtand entgegen, daß die beiden miteinander
Im ritten Y blutsverwandt ſind

Die Eingehung der Ehe muß geſchehen durch Konſens ung
un der üblichen Form (Ut moris est), alſo vor dem trauungsberech⸗—
tigten rieſter und zwei Zeugen, a geſet en von den Hi G.  — 1098
gegebenen Ausnahmen.

Dieſer Vergünſtigung aber, E au III gewahrte, kann jener
nicht teilhaftig werden, der weiß, L Frau ELr zuerſt geheiratet hat.
ies müſſen beſonders jene Miſſionäre eachten, E Noldins brd
benützen Der geſchä Utor rU ſich nämlich In dieſem Zuſammen⸗
angs) inſofern etwa aus, als nicht arauf hinweiſt, daß die
von Paul III verliehene 0  ma UL dann angewandt werden kann,
enn wie die Konſtitution ſelbſt ſagt die änner ſich nicht mehr
erinnern, Frau ſie zuerſt geheiratet 0  eEn Liegen
aber die Verhältniſſe ſo, daß rotzdem das Paulini rivileg ange

E  O, De Matrimonio P

82⁵
Leitner, Lehrbuch des ath Eherechtes?, 414

9 Noldin, De Sacramentis!“
0f. Aug 1866, 0lle Ct. nꝰ. 1297.

50 Noldin 601
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vandt werden kann dann ſteht deſſen Anwendung elbſtverſtändlich ni
INMI Wege Es müſſen aber dann die Regeln ezügli der Interpella
ttonen beobachtet werden

Ebenſo iſt b 3u beachten, daß bei Anwendung der UV Paul IILI
gewährten Vergünſtigung jene Frauen M rage kommen, E.
der Mann ſchon ſeiner Bekehrung gehabt hat Wollte EL nach ſeiner
Bekehrung Emne andere Frau nehmen oder hätte hon Eenne 9e

keine Annommen, ſo fände hierauf die Vergünſtigung au 111
wendung.

Pius geſtattete, daß Männer,E als Heiden mehrere Frauen
genoömmen haben, 1ene als ihre rechtmäßige ehalten dürfen,
welche ſich mit ihnen taufen läßt

Dieſe 0  ma rklärt Leitner!) ahin, daß enr ſagt „Die en⸗
ſation ieg darin, daß, Enn die EV Frau (die rechtmäßige) efragt
iſt, bb ſie ſich bekehren volle, mit Nein antwortet, ſie nicht eiter
màͤ eh efra 9 erd N braucht, „An Vélit pacikice Cohahitare“.

Dieſelbe Anſicht ertet Cappello?) und Vermeerſch Wenn
mMan allerdings die Konſtitution Pius durchlieſt, dann indet man

nirgends Ene Andeutung, die beſagt daß der ann ſeine Er Frau
interpellieren müſſ Es iſt deshalb folgerichtig, wenn Eichmann
auch dies nicht erlang und chreibt „Der etaufte, welcher vor ſeiner
Bekehrung mehrere  V5yrauen hatte, kann von dieſen diejenige wählen,
E ſich bekehren und taufen laſſen 1 Aehnlich drücken
ſich noch viele andere Autoren aus

Dieſe Erklärungen würden die Miſſionäre MN der rax vor
vielen Schwierigkeiten bewahren. So wären wohl nach jeder
dieſer eben genannten Erklärungen die Schwierigkeit ſehr Cl öſen,
ve. den Miſſionär veranlaßte den genannten Fall der
Linzer Quartalſchrift 3u Unterbreiten Aber an dieſen Erklärungen
muß ſchon der Umſtand auffallen, daß Vermeer eingeſteht Er ſehe nicht
Eenn arum den ſpeziellen Fakultäten E die Propaganda Tteilt
auch noch die Fakultät enthalten ſei 4 nach ſeiner Anſicht jetzt
durch das allgemeine en Miſſionären verliehen würde Noch
mehr riff dieſes (denkten für die noch eiter gehende Erklärung
der übrigen Autoren da 10 un ſie richtig ſchon jeder iſſionär
durch da allgemeine Rechtgrößere Vollmachten als EL durch be
ondere Fakultäten ekäme ngeſichts dieſer Tatſache muß man doch
ernſtlich zweifeln, ob die erwähnten Erklärungen auch richtig ſeien. In
der Tat mußman auch bei genauerem Udtum konſtatieren, daß ſich MN
alle eſe Erklärungen Emn Irrtum eingeſchlichen hat Dieſe Autoren
überſehen nämlich, daß Vte ſich Aus der Konſtitution Pius' ſe

Leitner, 414
2) E  O, 9. 825

Vermeerſch, Epitome, Juris Canoniei II. u. 435,
Eichmann, ehrbuch de. Kirchenrechtes, 370

— ermeerſch, N 43.  15, Nota 22



ergibt Enmer der Hauptgründe für die Verleihung dieſer Vergünſtigung
darin beſtand, 07 aß äußerſt wierig ſei, die 2 Gattin
aufzufinden“. Dieſer Umſtandmuß bei der Interpretation derKon
ſtitutionunbedingt beachtet werden, denn nach Call 18 muß man „bei
der Erklärung der Geſetze Rückſichtnehmen auf den eckund die nähe
ren mſtände des Geſetzes, ſowie auf die Abſicht des Geſetzgebers“
Wie ſehr aber Rom geradei unſerem auf die genannten Momente
Rückſicht nimmt, ergibt ſich aus Erklä9desHeiligen Offiziums
vom 22 November 187⁰1, welcher 65 Cl „Breve III Pii
spectare 20 CasUIII. guIII XSOI legitima UOTSa 81

simulque 81 diffieillimum anln reperire.“ “) eſe Erforder⸗
niſſe aber finden ſich ſicherli nicht bei Frau, die nach nerder
obenangegebenen Erklärungen interpelliert wird

In den Fällen, auf welche alſo die Vergünſtigungu angewandt
wird, braucht keine Interpellation ſtattfinden, C muß von ihr auch nicht
beſonders dispenſiert werden, die Dispens wird elmehr Ur das
allgemeine Recht gegeben. Zur Anwendung der Vergünſtigung
aber unbedingt erfordert, daß die rechtmäßige Frau unbekannt
Ind äußerſt E aufzufinden iſt Trifft die 3, dann kann
Eenn Getaufter jede beliebige von ſeinen anderen Frauen als rechtmäßig
Gattin ehalten, vorausgeſetzt, daß ſie ſich mit ihm taufen läßt Nicht aber
kann die Vergünſtigung Platz greifen, die Frau Frieden
mit dem Ehemann zuſammenleben, ſich aber ni bekehren will. Di
Vollmacht kann nachLeitner Anwendung finden ſowo benn M
mehrere Frauen Au gleicher Zeithatte, als auch EL ſie nach
einander hatte.

Daß die 0  ma auch auf Frauen angewandt werden könne,
die ehrere Männer haben, ſcheint mannicht mit abſoluter Sicherheit
behaupten 3 können, bev Dr Ene entſprechende Erklärungoms vorliegt.
Wenigſtens iſt auffallend, daß der Konſtitution Pius' nuur bo
Männern die iſt, während die Konſtitution Gregors —114 aus
rückli von Perſonen beiderlei Geſchlechtes ſpri Vermeerſ
dagegen Ertri die Anſicht, daß dieſe 0  ma auch fürene Frau gelt
die mehrere Männer gehabt habe ibt man dies erſt 3U, dann wir
man auchſagen können,daß gleichgültig ſei, ob die  787yran dieſe Männe
zuglei oder nacheinander hatte

Bevor aber die Eingehung der neuen Ehe erfolgt, muß aber außer
dem noch nach der ſchon erwähnten Entſcheidung des Heiligen Offizium
vom November 1871 auf ſum mariſche, außergerichtliche Weiſ

Die nfrage hatte Gegenſtan das Breve Pius' „qduod
eipit: Omani Pontificis“.

Collect n 1377
0  E  0O, 10 781
Leitner, 414

9 ermeerſch, 1. U 435, 30
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feſtgeſtellt werden, daß C8 äußerſt ſchwierig ſei, die ete Gattin Aus
findig machen. elbſtv er1E a u als Bedingung vorausgeſetzt wird, iſt EeS I
ändlich, daß die Heirat nicht ſtattfinden kann, o ange die beiden noch
nicht getauft ſind, ondern nur Unter die Katechumenen aufgenommen
wurden.

Weil die betreffenden LI. auch M keiner gültigen Naturehe 9e
ebt aben, ſo ergibt ſich auch Qus der atur der Sache on ſe

7 daß zur
Eingehung der Ehe Erneuerung des ehelichen Konſenſes
ordert ird Wie derſelbe erneuer werden ſoll, ird zwar — IM egenſatz

der Konſtitution au 111 nicht ausdruckli geſagt Da aber
auch ausdrücklich keine Ausnahme gemacht wird, darf man wohl
agen, EL müſſe auf die vom odex beſtimmte Art und Weiſe abgegeben
werden.

Gregor 114 endlich gewährte eine dritte Vergünſtigung, ver
nlaßt Ur die raurige Lage, m H manche Eingeborenen dadurch
kamen, daß ſie von den Feinden gefangen und m die ent
fernteſten egenden verſchleppt wurden. Dadurch wurden ſe

E*
an  1 viele Naturehen auseinander geriſſen Bekehrte ſich nun EIn
Teil und wollte II heiraten, ſo war 68 un den meiſten Fällen
unmöglich, den ehemaligen Ehegatten 3u interpellieren. Oft andelte
S ich nämlich wie die betreffende Konſtitution agt Aum feindliche
Völkerſchaften, denen man nicht einmal einen bten ſenden konnte,
oft man überhaupt nicht, wohin der andere Eheteil verſchleppt
worden war, manchmal man * zwar, aber die Reiſe dahin war
3u ang und 3u ièrig

Bevor die Vergünſtigung ſelbſt näher beſprochen wird, muß In
dieſem Zuſammenhang zunächſt eine Schwierigkeit beſprochen werden,
die ſich ereits QAus dieſen Darlegungen ergibt. Da nämlich durch CA.  — 1125
auch die Beſtimmungen dieſer Konſtitution auf alle egenden ausgedehnt
werden „Untrer enſe

en Verhältniſſen“, ſo erhebt ſich von ſelbſt
die rage, was „Unter enſelben Verhältniſſen (in isdem adiunctis)“

verſtehen iſt Genügt E6 einfachhin, daß man ſich den anderen Ehe⸗
eil nicht einmal mittels eines bten wenden kann, oder daß man über⸗
au nicht weiß, in we  er Gegend ſich aufhält, bder daß man
der großen Entfernung ſich nUL äußerſt ſchwierig ihn wenden kann
oder wird vielleicht außerdem nO erfordert, daß dieſe miß
en Verhältniſſe durch Vergewaltigung von Clte der Feinde herbei⸗
geführt wurden? ſt * vielleicht außerdem noch nötig, daß die be
treffenden Perſonen aus der Heimat M entlegene egenden gebracht
wurden? Eichmann verlangt, daß „die ungetauften Gatten gewalt
ſam worden ſind (Gefangenſchaft)“.“) Vermeer erlang
nur; „daß der ⁴

eſende Gatte nicht echtlich interpelliert werden könne
oder auf eine Interpellation hin ſeinen — — nicht kundgetan habe

0 Eichmann, 37⁰
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innerhalb der bei der Interpellation feſtgeſetzten 1 Wer von
heiden Autoren recht hat, wird ſich ohne Ene Anfrage beim Apoſtoliſchen
Stuhle 22— mit Beſtimmtheit feſtſtellen laſſen icherli aber genügt
es zUm Tatbeſtand nicht, wenn die Interpellation deshalb mit
Gefahren verbunden iſt weil der Interpellierte dadurch den Aufenthalts
0rt des erſten Ehegatten erfahren und ſich ihm rächen würde 2

Die b  ma wurde ferner ausdrücklich verliehen ezug auf
Perſonen beiderlei Geſchlechtes Der Vergünſtigung können auch teil⸗
aftig werden ſowohl die Perſonen noch der Heimat ſind

als auch jené, 4 andere egenden verſchleppt wurden
Bei dieſer bllma ird auch nicht wie bei den beiden vorher

gehenden vorausgeſe daß die betreffende Perſon ſchon mehrere
Frauen bder Männer gehabt hätte. Es iſt deshalb auch nicht nötig, wohl
aber erlaubt, daß die Perſon jemand heirate, mit dem ſie ereits wie
Mann und Frau zuſammenlebte oder noch zuſammenlebt. Dagegen
wird erlangt, daß die eiden, E emne neue Ehe eingehen, ereits
getauft ſeien.

Die Ehe muß ferner der von der 2— vorgeſchriebenen Form
geſchloſſen werden.

Die Vergünſtigung, welche der ewährt, beſteht aber darin,
daßn derartige Perſonen davon dispenſieren kann, den anderen
Teil 3 interpellieren oder die Antwort auf dieInterpellation ab
V  Uwarten Es iſt alſo hier bh 3u beachten, daß nicht wie den beiden
vorhergehenden Konſtitutionen !1P80 Iure die Dispens Tteilt wird,ſondern
daß eigens aʒu bevollmä  igte rieſter 1eſe

E erteilen
müſſ Da nach dem odex von den Interpellationen höchſtwahrſchein
ich die Gültigkei oder Ungültigkeit der Ehen abhängt ſo iſt ES von größter

Wichtigkeit daß man die Erteilung der Dispens nicht vergißt QAmi
ſferner die Gültigkeit derartigen Ehe ſpäter nicht angefochten werden
önne, muß wie alle übrigen enſen von den Interpellationens)

auch teſe Dispens Ehebuch und den Regiſtern der biſchöf
en Kanzei ermer werden.

Beyvor aber die erteit wird muß wenigſtens ummariſch
Ind außergerichtlich feſtgeſtellt werden daß der andere egatte
NU rechtmäßig nterpelliert werden könne oder daß auf die X  nter
Ellation nicht der CI feſtgeſetzten Zeit geantwor habe Dieſe RnFeſtſtellung wird wohl beſten 1 Ehebuch und den Regiſtern
der biſchöflichen Kanzlei mitvermerkt, amt ſpäter noch ewieſen

Da leſe wenigſtens ſummariſche undwerden kann, daß ſie erfolgte.
außergerichtliche Feſtſtellung verlang ird Ur den Ausdruck „dum⸗-
modo cConstet tiam I eéxtraiudicialiter“, könnte man ſie

Vermeerſch, 1 U.
8F Jan 1757, Oollect. no. 400
EI, Juestions Pratiques SUr le Mariage dans les Missions?
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unter Berufung auf 39, wohl für notwendig halten zur Gültigkei
der ganzen Dispens und amit der neuen. Ehe überhaupt.

Die ollma erartige Dispens 3u erteilen, wird gegeben
den Ortsordinarien, Pfarrern und den Prieſtern der Geſell⸗

Jeſu, welche Uum Beichthören von den ern der G  &  0
approbiert und die genannten egenden geſchickt oder daſelbſt 3u
gelaſſen wurden. Die Vollmacht, welche von Gregor IILI den
„Pfarrern“ verliehen wurde, gelten jetzt ſicherli auch für die „Qu aſi⸗
Pfarrer den Apoſtoliſ Vikariaten und Präfekturen, denn nach

451, — „werden den Pfarrern bezug auf und Pflichten
gleichgeſtellt und werden!IM Kirchenrecht auch unter dem Begriff „Pfarrer“
erſtanEn. dieQuaſi⸗Pfarrer, E Uaſtſi⸗Pfarreien leiten

Nach Schaepmann Aben etzt alle Beichtväter die Vollmachten,
2Gregor IIIL nur den Beichtvätern der Geſellſcha Jeſu erlieh. “)
Andere Autbren ſchweigen davon Völlige Sicherheit dürfte kaum

erlangen fEn ohne Entſcheidung Roms.
Die Beichtväter, welche dieſe Vollmachten haben, können. auch

außerhalb der El von den Interpellationen dispenſieren und auch
Dro fOr0o externo Wenn 5 irgendwie möglich iſt, ind ſie wohl auch
verpflichtet, außerhalb der Beicht 3U dispenſieren, damit die Dispens
auch leſen verden kann.

Nach dieſen Darlegungen iſt die praktiſche Folgerung für den Emn

gangs erwähnten all einfach em Anſchein nach treffen auf
ihn die von Paul IIII Pius und Gregor 141 gewährten Ausnahme
beſtimmungen nicht 3U ſt E5H94 die er Ehe Enne gü  ige Natur
ehe, ˙o darf Ene Ehe nicht geſchloſſen werden, ohne Interpella—
tlon oder ohne beſondere Dispens von erſelben.

Münſter (Wẽ eſtf Dr Heriber Ione, M. Cap
VII (Wie müſſen die Interpellationen bei Anwendung des Pauli⸗

niſchen Privilegs gemacht erden? Weil Cs China der Eelgeén⸗
artigen Anſchauungen ſeiner Bewohner höchſt ierig iſt, bei An
wendung des Pauliniſchen Privilegs die Interpellationen 3u machen,
hat eln Miſſionär dieſelben auf Mindeſtmaß beſchränkt. Er egnügte
ſich legli amit, venn Leute ihm erzählen konnten, ſie hätten nbch
kürzlich mnit dem Eheteil geſprochen, der interpelliert werden ſollte
Derſelbe habe ſich C über ſeinen früheren en M Weiſe
geäußert, Qus der lar herv orgehe, daß Inter keinen Umſtänden wieder
mit ihm zuſammenleben volle Der Miſſionär betrachtete alſo Eeln ſolches
Geſpräch als private Interpellation, die Aeußerungen des „interpel
lerten“ Eheteiles aber als verneinende ntwor Neulich ſind ihm aber
doch Edenken ſeiner Praxis gekommen. Deshalb möchte un

—b wiſſen, Wwie dieInterpellationen eigentlich geſchehen.müſſen
Bei Stellung der Interpellationen iſt zunächſt zu bemerken,

daß die Fragen Ind klar dem anderen Teil vorgelegt werden

Zitiert Aertnys, Theologia Moralis 1410 385, nota.
0 Cappello, 1


